
 

 

  

Z-43.12-214  6. November 2014  
6. November 2019  

Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 
Wolfshöhe 2 
91233 Neunkirchen am Sand  

Bauart von vor Ort zu errichtender ortsfester raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger 
Speicher-Einzelfeuerstätte "Hölzli"  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 
6. November 2009. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

Rudolf Kersten 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

 
09.01.2015 III 52-1.43.12-13/14 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 6. November 2009 
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